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Abt. Jugend- u. Schulverwaltung
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Nachbesetzung von Schülervertreter*innen als beratende Mitglieder im Schulausschuss

Sachverhalt:

Gem. § 85 Abs. 2 S. 4 Schulgesetz NW können „von den Schülervertretungen nach § 74 Abs. 8
benannte Personen mit beratender Stimme in den Schulausschuss berufen werden.“

Nach § 74 Abs. 8 SchulG können Schülervertretungen auf örtlicher oder überörtlicher Ebene
zusammenwirken und ihre Interessen gegenüber Schulträger und Schulaufsicht vertreten. Diese
Regelung umfasst auch die Berufung in den Schulausschuss.

Die Möglichkeit der Berufung in den Schulausschuss gilt demnach nicht für Vertreter*innen
einzelner Schulen, sondern für Zusammenschlüsse der Schülervertretungen mehrerer oder aller
Schulen einer Kommune. Eine entsprechende Regelung gilt auch für die Schulpflegschaften.
In der Vergangenheit erfolge die Berufung einer Vertretung für alle weiterführenden Siegburger
Schulen durch die Bezirksschülervertretung Bonn / Rhein-Sieg.

Die bisher berufenen Vertreter*innen der Schülervertretungen der weiterführenden Schulen habe
ihre Schullaufbahn inzwischen beendet bzw. werden diese in Kürze beenden.

Vorschlag der Verwaltung:
Um den Schülervertretungen der fünf weiterführenden Schulen in Siegburg jeweils die unmittelbare
Teilnahmemöglichkeit an den Sitzungen des SchuA zu geben, schlägt die Verwaltung vor, ein
beratendes Mitglied zu berufen und die übrigen vier für den Vertretungsfall zu benennen. Die
Teilnahme wäre somit im Wechsel allen Schülervertretungen möglich.

Dieses Verfahren wird mit den Schüler*innen bis zur Sitzung noch abgestimmt.

Da die Zuständigkeit für die Besetzung seiner Ausschüsse beim Rat der Stadt liegt, wird die
Verwaltung – das entsprechende Einverständnis vorausgesetzt – dem Schulausschuss im Rahmen
einer Ergänzungsvorlage noch eine Beschlussempfehlung an den Rat vorlegen.

Leit- und strategische Ziele:

Leitziel C: Die attraktive und bildungsfreundliche Kulturstadt

strategisches Ziel: Siegburg bietet die Voraussetzungen für ein lebenslanges Lernen.

Zur Sitzung des Schulausschusses am 22.5.2025.

Siegburg, 5.5.2025
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